
Übersicht über die 
Einbürgerungs- und Aufenthaltbewilligungsverfahren 

Ordentliche Einbürgerung 

Wer seit zwölf Jahren in der Schweiz wohnhaft ist - die zwischen dem vollendeten 10. und 20. Lebensjahr in 

unserem Land verbrachten Jahre zählen dabei doppelt - kann ein Gesuch um Erteilung der eidgenössischen 

Einbürgerungsbewilligung stellen. Der Bund klärt bei Gesuchen um ordentliche Einbürgerung im Normalfall nur 

noch ab, ob auf Bundesebene Informationen vorliegen, welche die Einbürgerung ausschliessen (Abklärung über 

die Beachtung der Rechtsordnung und das Nichtvorliegen eines Sicherheitsrisikos). Die Überprüfung der übrigen 

Einbürgerungsvoraussetzungen (Erfüllen der Wohnsitzvoraussetzung; Integration; Vertrautsein mit den 

schweizerischen Verhältnissen; Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich von Betreibung und Konkurs sowie der 

Steuerpflicht) wird weitgehend den Kantonen und Gemeinden überlassen (siehe Bericht des Bundesamtes für 

Migration über hängige Fragen des Bürgerrechts vom 20.12.2005). Der Bund stützt sich dabei insbesondere auf 

kantonale und kommunale Erhebungsberichte. Sind die bundesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt, besteht ein 

Anspruch auf Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung durch das Bundesamt für Migration.  

 

Das Einbürgerungsverfahren ist dreistufig. Die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung stellt demnach nur das 

"grüne Licht" für den Erwerb des Schweizer Bürgerrechts durch den Bund dar. Die Gemeinden und Kantone 

kennen hingegen noch zusätzliche, eigene Wohnsitz- und Eignungsvoraussetzungen, die eine Bewerberin oder 

ein Bewerber erfüllen muss. Das Schweizer Bürgerrecht erwirbt erst, wer nach Erteilung der eidgenössischen 

Einbürgerungsbewilligung auch das Bürgerrecht der Gemeinde und des Kantons erhalten hat. Ein rechtlich 

geschützter Anspruch auf die Einbürgerung in der Gemeinde und im Kanton besteht im Regelfall nicht.  

GesuchstellerInnen sind  Personen, welche seit zwölf Jahren in der Schweiz 
wohnen 

Einreichung des 
Gesuches  

je nach Kanton bei: 

• Bund  
•  Kanton  
• Gemeine  
•  Übersicht Gesuchseinreichung (pdf, 68 Kb)  

Kompetenz für den 
Entscheid  

• Bund  
• Kanton  
• Gemeinde 

Beschwerderecht  i.d.R. nein 

Voraussetzungen  
Stufe Bund  

• 12 Jahre Wohnsitz  
• Eingliederung  
• Vertrautsein  
• Achtung der Rechtsordnung  
• keine Gefährdung der inneren und äusseren 

Sicherheit 



Voraussetzungen  
Stufe Kanton  

•  Wohnsitzvoraussetzungen  
• eigene kantonale Eignungsvoraussetzung 

Voraussetzung  
Stufe Gemeinde  

• Wohnsitzvoraussetzungen  
• eigene kommunale Eignungsvoraussetzungen 

 
 
Kantone mit mittleren Wohnsitzfristen (fünf oder se chs Jahre) 

Kanton   Mindestdauer des Wohnsitzes   

AG 5 Jahre im Kanton, drei Jahre in der Einbürgerungsgemeinde 

AI 5 Jahre im Kanton 

BL 5 Jahre im Kanton 

BS 5 Jahre im Kanton, wovon die letzten 3 Jahre in der 
Einbürgerungsgemeinde 

GL 6 Jahre im Kanton, wovon die letzten 3 in der 
Einbürgerungsgemeinde 

GR 6 Jahre im Kanton 

OW 5 Jahre 

SG 5 Jahre im Kanton 

SO 6 Jahre im Kanton 

SZ i.d.R. 5 Jahre in einer Schwyzer Gemeinde 

TG 6 Jahre im Kanton, wovon 3 Jahre in der Einbürgerungsgemeinde 

TI 5 Jahre im Kanton, 3 Jahre in der Einbürgerungsgemeinde 

VD 5 Jahre im Kanton, 1 bis 5 Jahre in der Gemeinde 

VS 5 Jahre im Kanton 

ZG 5 Jahre im Kanton, wovon die letzten 3 Jahre ununterbrochen in der 
Einbürgerungsgemeinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Erleichterte Einbürgerung 

Bei der erleichterten Einbürgerung ist der Bund für den Entscheid allein zuständig. Der Kanton wird vorher 

angehört und hat - wie auch die Gemeinde - ein Beschwerderecht. Wer im erleichterten Verfahren eingebürgert 

werden will, muss in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert sein. Zudem muss er die schweizerische 

Rechtsordnung beachten, und er darf die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden.  

 

Von der erleichterten Einbürgerung profitieren können unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen 

insbesondere ausländische Ehepartner von Schweizerinnen oder Schweizern sowie Kinder eines 

schweizerischen Elternteils, welche das Schweizer Bürgerrecht noch nicht besitzen.  

 

Ausländische Ehepartner von Schweizerinnen oder Schweizern, die seit einem Jahr in der Schweiz wohnen, 

können die erleichterte Einbürgerung nach einer dreijährigen Ehedauer beantragen, sofern sie insgesamt fünf 

Jahre in der Schweiz gewohnt haben. Wer eng mit der Schweiz verbunden ist, kann die erleichterte Einbürgerung 

bei der zuständigen schweizerischen Vertretung selbst bei Wohnsitz im Ausland beantragen. Bedingung in diesen 

Fällen ist allerdings, dass die Ehe mit einer Schweizerin oder einem Schweizer seit mindestens sechs Jahren 

besteht. 

GesuchstellerInnen 
sind  

insbesondere ausländische Ehefrauen und Ehemänner 
von schweizerischen Ehepartnern sowie ausländische 
Kinder eines schweizerischen Elternteils 

Einreichung des 
Gesuches  

Bund 
Bundesamt für Migration, Sektion Einbürgerungen, 3003 
Bern-Wabern,  E-mail    

Kompetenz für den 
Entscheid  

Bund 

Beschwerderecht  ja 

Voraussetzungen Stufe 
Bund  

• Eingliederung  
• Achtung der Rechtsordnung  
• keine Gefährdung der inneren und äusseren 

Sicherheit  
• zusätzliche Voraussetzungen je nach 

Gesetzesartikel  

Voraussetzungen Stufe 
Kanton  

keine, nur Anhörungs- und Beschwerderecht 

Voraussetzungen Stufe 
Gemeinde  

keine, nur Anhörungs- und Beschwerderecht 

Erleichterte Einbürgerungen nach Artikeln  

1. Artikel 27 BüG   

Ausländischer Ehegatte einer Schweizerin oder eines Schweizers, der insgesamt fünf Jahre in der Schweiz 



gewohnt hat, seit einem Jahr hier wohnt und seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem schweizerischen 

Ehepartner lebt. Achtung: der/die Ehepartner/in muss im Zeitpunkt der Heirat die Schweizer Staatsangehörigkeit 

besessen haben. 

 

2. Artikel 28 BüG  

Ausländischer Ehegatte einer Schweizerin oder eines Schweizers, der eng mit der Schweiz verbunden ist und 

seit mindestens sechs Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit dem schweizerischen Ehepartner lebt. 

Gesuchstellung hier auch bei Wohnsitz im Ausland möglich.  

 

3. Artikel 29 BüG  

Ausländer, der wenigstens fünf Jahren in gutem Glauben gelebt hat, Schweizer Bürger zu sein und während 

dieser Zeit von kantonalen oder Gemeindebehörden tatsächlich als solcher behandelt worden ist. In der Praxis 

sehr selten.  

 

4. Artikel 30 BüG   

Staatenloses unmündiges Kind, das insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat, wovon ein Jahr 

unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs.  

 

5. Artikel 31a BüG  

Noch nicht 22 Jahre altes ausländisches Kind, das nicht in die Einbürgerung eines Elternteils einbezogen wurde 

und insgesamt fünf Jahre in der Schweiz gewohnt hat, wovon ein Jahr unmittelbar vor Einreichung des Gesuchs. 

Das Kind muss im Zeitpunkt, als der Elternteil sein Einbürgerungsgesuch stellte, unmündig gewesen sein.  

 

6. Artikel 31b BüG   

Ausländisches Kind, welches das Schweizer Bürgerrecht nicht erwerben konnte, weil ein Elternteil vor seiner 

Geburt das Schweizer Bürgerrecht verloren hat. Enge Verbundenheit mit der Schweiz muss gegeben sein.  

 

7. Artikel 58a BüG  

Ausländisches Kind aus der Ehe einer Schweizerin mit einem Ausländer, das mit der Schweiz eng verbunden ist.  

 

8. Artikel 58c BüG   

Ausserhalb der Ehe geborenes Kind eines schweizerischen Vaters. Bei enger Verbundenheit mit der Schweiz 

Gesuchstellung auch nach Vollendung des 22. Altersjahres möglich. 

Ausstellung schweizerischer Ausweispapiere 

Gegen den positiven Einbürgerungsentscheid können die zuständigen kantonalen und kommunalen Behörden 

Beschwerde erheben. Geht keine Beschwerde ein, wird rund 2 Monate nach dem Einbürgerungsentscheid 

schriftlich über den definitiven Charakter der erfolgten Einbürgerung informiert.  

 

Erst anschliessend können ein Schweizer Reisepass oder eine Idenditätskarte beantragt werden. Für die 

Ausstellung der Dokumente ist die Einwohnerkontrolle des Wohnortes zu kontaktieren. Die Ausstellung des 

Passes oder der Identitätskarte kann je nach Kanton und Gemeinde eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, da 

vorerst noch die Einbürgerung in den Registern der Heimatgemeinde eingetragen werden muss. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Aufenthalt 

Wer während seines Aufenthaltes in der Schweiz arbe itet oder sich länger als drei Monate in der Schweiz  

aufhält, benötigt eine Bewilligung. Diese wird von den kantonalen Migrationsämtern erteilt. Es wird 

unterschieden zwischen Kurzaufenthalts- (weniger al s 1 Jahr), Aufenthalts- (bis 10 Jahre) und 

Niederlassungsbewilligung (unbefristet). 

Die verschiedenen Aufenthaltsbewilligungen für Angehörige der 
Mitgliedstaaten der EU/EFTA 

 

Ausweis B EG/EFTA (Aufenthaltsbewilligung)  

 

 

Aufenthalter sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich für einen bestimmten Zweck längerfristig mit oder 

ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhalten.  

Die Aufenthaltsbewilligung der Angehörigen von EG-/EFTA-Mitgliedstaaten  (Staatsangehörige EU/EFTA) hat 

eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren; sie wird (bis 31. Mai 2007 noch vorbehältlich von Kontingenten) erteilt, 

wenn der EG/EFA Bürger den Nachweis einer unbefristeten oder auf mindestens 365 Tage befristeten Anstellung 

erbringt. Bei Bürgern der neuen EU Staaten (ausser Zypern und Malta) kommen zusätzlich noch der 

Inländervorrang und die Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen zur Anwendung. Die Aufenthaltsbewilligung 

wird ohne weitere Umstände um fünf Jahre verlängert, wenn der Ausländer die Voraussetzungen dafür erfüllt. Bei 

der ersten Verlängerung kann sie aber auf ein Jahr beschränkt werden, wenn die betreffende Person seit über 

zwölf aufeinanderfolgenden Monaten unfreiwillig arbeitslos ist. Personen ohne Erwerbstätigkeit aus allen 

EG/EFTA Staaten haben Anspruch auf die Bewilligung B EG/EFTA ohne Erwerbstätigkeit, wenn sie genügende 

finanzielle Mittel und eine ausreichende Krankenversicherung nachweisen können. 

 

 



 

Ausweis C EG/EFTA (Niederlassungsbewilligung) 

 

 

Niedergelassene  sind Ausländerinnen und Ausländer, denen nach einem Aufenthalt von fünf oder zehn Jahren 

in der Schweiz die Niederlassungsbewilligung erteilt worden ist. Das Aufenthaltsrecht ist unbeschränkt und darf 

nicht an Bedingungen geknüpft werden. Das Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung legt 

das Datum fest, ab welchem die zuständigen kantonalen Behörden die Niederlassungsbewilligung frühestens 

erteilen dürfen.  

 

Bei EG-/EFTA-Angehörigen  richtet sich die Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach den Bestimmungen 

des ANAG und der Niederlassungsvereinbarungen, da das Freizügigkeitsabkommen mit der EG keine 

Bestimmungen über die Niederlassungsbewilligung enthält. Bürger der 15 alten EU Staaten und der EFTA 

erhalten aufgrund von Niederlassungsverträgen oder aus Gegenrechtsüberlegungen nach einem 

ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren die Niederlassungsbewilligung. Für die 10 

neuen EU Staaten bestehen noch keine derartigen Vereinbarungen. 

Ausweis C1 EG/EFTA (Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätig keit) 

 

 

Die Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit  ist für Familienangehörige von Beamten 

intergouvernementaler Organisationen und für Mitglieder ausländischer Vertretungen bestimmt. Es handelt sich 

dabei um die Ehegatten und die Kinder bis zum 25. Altersjahr. Die Gültigkeit ist auf die Dauer der Funktion des 

Hauptinhabers beschränkt. 



 

Ausweis L EG/EFTA (Kurzaufenthaltsbewilligung) 

 

 

Kurzaufenthalter  sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich befristet, in der Regel für weniger als ein Jahr, für 

einen bestimmten Aufenthaltszweck mit oder ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhalten.  

 

EG-/EFTA-Angehörige  haben (bis 31. Mai 2007 noch vorbehältlich von Kontingenten) einen Anspruch auf 

Erteilung dieser Bewilligung, sofern sie in der Schweiz ein Arbeitsverhältnis zwischen 3 Monaten und einem Jahr 

nachweisen können. Arbeitsverhältnisse unter 3 Monaten im Kalenderjahr bedürfen keiner Bewilligung, diese sind 

über das sogenannte Meldeverfahren zu regeln. Für Bürger der neuen EU Staaten (ausser Zypern und Malta) ist 

noch jeder Stellenantritt bewilligungspflichtig und es kommen noch voraussichtlich bis 2011 die arbeitsmarktlichen 

Voraussetzungen (Entlöhnungs- und Arbeitsbedingungen sowie Inländervorrang) und, bei Aufenthalten über 4 

Monaten, Kontingente zur Anwendung. Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung entspricht derjenigen des 

Arbeitsvertrags. Sie kann bis zu einer Gesamtdauer von weniger als 12 Monaten verlängert werden. Die 

Bewilligung kann, wo noch anwendbar vorbehältlich des Kontingentes, nach einem Gesamtaufenthalt von einem 

Jahr erneuert werden, ohne dass der Ausländer den Aufenthalt in der Schweiz unterbrechen muss. Bewilligungen 

L EG/EFTA ohne Erwerbstätigkeit werden an Stellensuchende aus allen EG/EFTA Staaten erteilt, dies schafft 

aber keine Sozialversicherungsansprüche.  

Stagiaires  aus den EG/EFTA Staaten werden grundsätzlich ebenfalls nach dem Freizügigkeitsabkommen 

geregelt. Bilaterale Stagiaireabkommen mit EU und EFTA Staaten kommen deshalb subsidiär nur noch dort zur 

Anwendung, wo sie eine vorteilhaftere Regelung als das Freizügigkeitsabkommen vorsehen. Stagiaires sind 

Personen, die im Alter zwischen 18 und 30 Jahren nach Abschluss einer Berufsausbildung im Rahmen einer 

Erwerbstätigkeit in der Schweiz eine berufliche oder sprachliche Weiterbildung absolvieren wollen. 

 

 

 

 

 



Die verschiedenen Aufenthaltsbewilligungen für die übrigen 
Staatsangehörigen  

 

Ausweis B: Aufenthaltsbewilligung für Drittstaatsangehörige 

 

 

Aufenthalter sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich für einen bestimmten Zweck längerfristig mit oder 

ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhalten.  

 

Die Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsbewilligung für Drittstaatsangehörige  wird das erste Mal in der Regel auf ein 

Jahr befristet. Erstmalige Bewilligungen zur Erwerbstätigkeit dürfen nur im Rahmen der jährlich neu festgesetzten 

Höchstzahlen und unter Beachtung der Artikel 7-11 BVO erteilt werden. Die einmal gewährten Bewilligungen 

werden im Normalfall jährlich erneuert, sofern nicht Gründe (z.B. Straftaten, Fürsorgeabhängigkeit, Arbeitsmarkt) 

gegen eine Erneuerung sprechen. Ein gesetzlicher Anspruch auf Verlängerung einer Jahresbewilligung besteht 

nur in bestimmten Fällen. In der Praxis wird im Normalfall die Jahresaufenthaltsbewilligung verlängert, solange 

jemand Taggelder der Arbeitslosenversicherung beziehen kann. Ein eigentlicher Anspruch auf Verlängerung der 

Bewilligung besteht in diesen Fällen indessen nicht. 

 

 

 

 

 

 

Ausweis C: Niederlassungsbewilligung für Drittstaatsangehöri ge 



 

 

Niedergelassene  sind Ausländerinnen und Ausländer, denen nach einem Aufenthalt von fünf oder zehn Jahren 

in der Schweiz die Niederlassungsbewilligung erteilt worden ist. Das Aufenthaltsrecht ist unbeschränkt und darf 

nicht an Bedingungen geknüpft werden. Das Bundesamt für Migration legt das Datum fest, ab welchem die 

zuständigen kantonalen Behörden die Niederlassungsbewilligung frühestens erteilen dürfen.  

 

Drittstaatsangehörigen  kann in der Regel nach einem zehnjährigen ordentlichen und ununterbrochenen 

Aufenthalt die Niederlassungsbewilligung  erteilt werden. Für Bürger der USA gilt eine Sonderregelung. Ein 

Anspruch besteht in diesen Fällen aber nicht. Abgesehen von den staatsvertraglichen Vereinbarungen, ergibt sich 

ein solcher Anspruch nur noch gestützt auf die Artikel 7 und 17 ANAG und Artikel 60 AsylG. Personen, die die 

Niederlassungsbewilligung besitzen, unterstehen nicht mehr der Begrenzungsverordnung, können den 

Arbeitgeber frei wählen und sind nicht mehr quellensteuerpflichtig. 

 

Ausweis F: Vorläufig aufgenommene Ausländer 

 

 

Vorläufig Aufgenommene  sind Personen, die aus der Schweiz weggewiesen wurden, wobei sich aber der 

Vollzug der Wegweisung als unzulässig (Verstoss gegen Völkerrecht), unzumutbar (konkrete Gefährdung des 

Ausländers) oder unmöglich (vollzugstechnische Gründe) erwiesen hat. Die vorläufige Aufnahme stellt demnach 

eine Ersatzmassnahme dar. Sie kann auch in Fällen einer schwerwiegenden persönlichen Notlage angeordnet 

werden, sofern seit vier Jahren nach Einreichen des Asylgesuchs kein rechtskräftiger Entscheid ergangen ist. Die 

vorläufige Aufnahme kann für 12 Monate verfügt werden und vom Aufenthaltskanton um jeweils 12 Monate 

verlängert werden. Sofern die Arbeitsmarkt- und die Wirtschaftslage es zulassen, erhalten in unserem Land 



vorläufig aufgenommene Ausländer grundsätzlich eine Bewilligung zur Aufnahme einer unselbständigen 

Erwerbstätigkeit. Eine Jahresaufenthaltsbewilligung (B-Bewilligung) kann vorläufig Aufgenommenen in der Regel 

nur im Rahmen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls aufgrund eines befürwortenden kantonalen 

Antrags erteilt werden. Ein Antragsrecht des Ausländers besteht nicht. 

 

 

Ausweis N: Für Asylsuchende 

 

 

Asylsuchende  sind Personen, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und im Asylverfahren stehen. 

Während des Asylverfahrens haben sie grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz . Unter bestimmten 

Umständen kann ihnen eine unselbständige Erwerbstätigkeit erlaubt werden. 

 

Ausweis S: Für Schutzbedürftige 

 

 

Dieser Ausweis berechtigt zum vorläufigen Aufenthalt in der Schweiz, jedoch weder zum Grenzübertritt noch zur 

Rückkehr in die Schweiz. Aus der Gültigkeitsdauer kann kein Anwesenheitsrecht abgeleitet werden. Jeder 

Stellenantritt und -wechsel bedarf der vorgängigen Bewilligung. Bei Stellenbewerbungen ist der Ausweis dem 

Arbeitgeber vorzulegen. Dieser Ausweis ist der zuständigen kantonalen Behörde zwei Wochen vor Ablauf der 

Gültigkeitsdauer unaufgefordert vorzulegen. Eine Adressänderung ist innert acht Tagen der zuständigen Behörde 



zu melden.  

 

Dieser Ausweis ist kein Nachweis für die Identität des Inhabers/der Inhaberin.  

 

 

Ausweis L: Kurzaufenthaltsbewilligung für Drittstaatsangehöri ge 

 

 

Kurzaufenthalter sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich befristet, in der Regel für weniger als ein Jahr, für 

einen bestimmten Aufenthaltszweck mit oder ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhalten.  

 

An Drittstaatsangehörige  kann eine Kurzaufenthaltsbewilligung  für einen Aufenthalt von höchstens einem 

Jahr erteilt werden, solange die vom Bundesrat jedes Jahr für Drittstaatsangehörige festgelegte Höchstzahl nicht 

erreicht ist. Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung richtet sich nach derjenigen des Arbeitsvertrags. 

Ausnahmsweise kann diese Bewilligung bis zu einer Gesamtdauer von höchstens 24 Monaten verlängert werden, 

sofern der Arbeitgeber der gleiche bleibt. Als Kurzaufenthalte werden ferner auch in der Schweiz absolvierte Aus- 

und Weiterbildungspraktika betrachtet. Bewilligungen, die an Ausländer erteilt werden, welche innerhalb eines 

Kalenderjahrs insgesamt längstens vier Monate erwerbstätig sind, werden nicht an die Höchstzahlen 

angerechnet. Stagiaires erhalten ebenfalls eine Kurzaufenthaltsbewilligung. Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung 

ist auf ein Jahr beschränkt, kann aber ausnahmsweise um sechs Monate verlängert werden.  

 

Stagiaires sind Personen, die im Alter zwischen 18 und 30 Jahren nach Abschluss einer Berufsausbildung im 

Rahmen einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz eine berufliche oder sprachliche Weiterbildung absolvieren wollen. 

Für Stagiaires gelten Sonderregeln, die in besonderen Abkommen festgelegt sind. So gelten für sie besondere 

Höchstzahlen, und die landesrechtlichen Bestimmungen über die Vorrangbehandlung der inländischen 

Arbeitskräfte werden nicht angewandt. 

 

 

 

 



Übersicht EU / EFTA Staaten  
 

 
EU-25 Staaten  

 
EU-17 Staaten 

 
EU-8 Staaten 

 
EFTA Staaten 

        

 Belgien  Belgien     Island 

        

 Dänemark  Dänemark     Norwegen 

        

 Deutschland  Deutschland     
Fürstentum 
Liechtenstein 

        

 Estland     Estland    

        

 Finnland  Finnland       

        

 Frankreich  Frankreich       

        

 Griechenland  Griechenland       

        

 Grossbritannien  Grossbritannien       

        

 Irland  Irland       

        

 Italien  Italien       

        

 Lettland     Lettland    

        

 Littauen     Litauen    

        

 Luxemburg  Luxemburg       

        

 Malta  Malta       

        

 Niederlande  Niederlande       

        

 Österreich  Österreich       

        

 Polen     Polen    

        

 Portugal  Portugal       

        

 Schweden  Schweden       

        

 Slowakei     Slowakei    

        

 Slowenien     Slowenien    

        

 Spanien  Spanien       

        

 Tschechien     Tschechien    

        

 Ungarn     Ungarn    

        



 Zypern  Zypern      

 


